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Az.: BdL-014.1-2004
Sitzung des Kreisausschusses

Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am

Mittwoch, 17. November 2004, 9:00 Uhr,
im Landratsamt Würzburg, Zeppelinstraße 15,

Sitzungssaal II im Haus II (großer Sitzungssaal),

statt.
T a g e s o r d n u n g :

Öffentlich:

1. Vollzug des Haushaltsplanes 2003; Bekanntgabe des Sollab-
schlusses

2. Vorbereitung der Kreistagssitzung am 03.12.2004

3. Sonstiges

Az.: BdL-2004
Satzung über die/den Behindertenbeauftragte/n

Die am 18.06.2004 beschlossene Satzung über die/den
Behindertenbeauftragten, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 13
vom 04.08.2004, wurde in der Kreistagssitzung am 11.10.2004 in
§ 7 wie folgt geändert:

„Werden die Aufgaben als kommunales Ehrenamt wahrgenom-
men, wird eine Entschädigung von monatlich 350,00 w für die
ehrenamtliche Tätigkeit gewährt“.

Az.: BdL-150-04
Einwohnerzahlen zum 30.06.2004

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbei-
tung hat die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum Stand
30.06.2004 bekannt gegeben.

Gemeinde Einwohner

Altertheim 2166
Aub, Stadt 1635
Bergtheim 3430
Bieberehren 1009
Bütthard, Markt 1298
Eibelstadt, Stadt 2914
Eisenheim, Markt 1330
Eisingen 3561
Erlabrunn 1593
Estenfeld 4855
Frickenhausen am Main, Markt 1256
Gaukönigshofen 2336
Gelchsheim, Markt 850
Gerbrunn 6192
Geroldshausen 1242
Giebelstadt, Markt 4376
Greußenheim 1618
Güntersleben 4514
Hausen bei Würzburg 2267
Helmstadt, Markt 2629
Hettstadt 3849
Höchberg, Markt 9392
Holzkirchen 960
Kirchheim 2187
Kist 2514
Kleinrinderfeld 2095
Kürnach 4275
Leinach 3246
Margetshöchheim 3284
Neubrunn, Markt 2342
Oberpleichfeld 1044
Ochsenfurt, Stadt 11543
Prosselsheim 1203
Randersacker, Markt 3421
Reichenberg, Markt 4015
Remlingen, Markt 1528
Riedenheim 797
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Rimpar, Markt 7762
Rottendorf 5216
Röttingen, Stadt 1695
Sommerhausen, Markt 1692
Sonderhofen 836
Tauberrettersheim 841
Theilheim 2352
Thüngersheim 2752
Uettingen 1893
Unterpleichfeld 2761
Veitshöchheim 10132
Waldbrunn 2558
Waldbüttelbrunn 5001
Winterhausen, Markt 1544
Zell am Main, Markt 4066

Kreissumme 159867

Az.: FB 25-863-4/03 Be (St)
Vollzug der Wassergesetze;
Änderung der Verordnung über das Trinkwasser-
schutzgebiet der Gemeinde Bergtheim

Das Landratsamt Würzburg erlässt aufgrund des § 19 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom
19.08.2002 (BGBL I Seite 3245) i.V.m. Art. 35 und 75 des Bayer.
Wassergesetzes (BayWG) vom 19.07.1994 (GVBL Seite 822),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2003 (GVBL Seite 482),
folgende

Verordnung:

§ 1
Änderung

(1) Die Verordnung des Landratsamtes Würzburg vom
02.06.2004 (Az.: 25-863-4/03 Be) über das Trinkwasser-
schutzgebiet Bergtheim, bekannt gemacht im Amtsblatt des
Landkreises Würzburg Nr. 11 vom 28.06.2004, wird wie folgt
geändert (redaktionell berichtigt):

1.1 § 2 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende neue Fassung:
      „Die Flurnummern der betroffenen Grundstücke in den

Schutzzonen II und III sind – mit Ausnahme der Straßen
und Wege – in der beiliegenden Grundstücksauflistung
(Anlage 4) genannt“.

1.2 Die Anlage 4 zur Verordnung wird durch die beiliegende
Fassung ersetzt.

(2) Im Übrigen bleibt die Wasserschutzgebiets-Verordnung
vom 02.06.2004 unverändert; insbesondere ergibt sich kei-
ne Änderung des Schutzgebietsumgriffs.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Änderungs-Verordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Würzburg in
Kraft.

Würzburg, 25.10.2004

Eberhard Nuß
stellvertr. Landrat

Anlage: 1 Anlage 4
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Az.: FB 25-863-3/01 Ha (St)
Vollzug der Wassergesetze;
Wasserschutzgebiet „Riedener Senke“ für die Trinkwasser-
gewinnungsanlage der Gemeinde Hausen bei Würzburg,
Landkreis Würzburg

Das Landratsamt Würzburg erlässt aufgrund des § 19 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom
19.08.2002 (BGBl I S. 3245) i.V.m. Art. 35 und 75 des Bayer.
Wassergesetzes (BayWG) vom 19.07.1994 (GVBl S. 822) i.d.F.
vom 24.07.2003 (GVBl S. 482) folgende

Verordnung

§ 1
Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung für die
Gemeinde Hausen bei Würzburg in den Ortsteilen Hausen und
Rieden wird in den Gemarkungen Hausen und Rieden, Gemein-
de Hausen und der Gemarkung Opferbaum, Gemeinde Bergt-
heim, das in § 2 näher beschriebene Schutzgebiet festgesetzt.
Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 – 7 erlas-
sen.

§ 2
Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus

1 Fassungsbereich - Zone I
1 Engeren Schutzzone - Zone II
1 Weiteren Schutzzone - Zone III.

Die Flurnummern der betroffenen Grundstücke sind in der
beiliegenden Grundstücksauflistung (Anlage 4) genannt.

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutz-
zonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) veröffentlichten
Lageplan (M = 1 : 25 000) eingetragen. Für die genaue
Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 5 000 maßge-
bend, der im Landratsamt Würzburg, in der Gemeinde Hau-
sen und in der Verwaltungsgemeinschaft Bergtheim nieder-
gelegt ist; er kann dort während der Dienststunden einge-
sehen werden.

Die genaue Grenze der Schutzzonen verläuft auf der jeweils
gezeichneten Grundstücksgrenze oder – wenn die Schutz-
zone ein Grundstück schneidet –auf der der Fassung nähe-
ren Kante der gezeichneten Linie.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im
Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festge-
setzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die Enge-
re Schutzzone und die weitere Schutzzone sind – soweit
erforderlich – in der Natur in geeigneter Weise kenntlich
gemacht.
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(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter
den Nr. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen verboten. Das
Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der
Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trä-
gers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese
Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

(3) Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gel-
ten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 nicht für Handlun-
gen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des
Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch die-
se Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

§ 4
Ausnahmen

(1) Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann von den
Verboten und Beschränkungen des § 3 Ausnahmen zulas-
sen, wenn
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert

oder
2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer

unbilligen Härte führen würde und das Gemeinwohl der
Ausnahme nicht entgegensteht.

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen
und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schrift-
form.

(3) Im Falle des Widerrufs kann die zuständige Kreis-
verwaltungsbehörde vom Grundstückseigentümer verlan-
gen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, so-
fern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der
Schutz der Wasserversorgung erfordert.

§ 5
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung
oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Be-
stand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Ver-
bote des § 3 fallen, auf Anordnung der zuständigen Kreis-
verwaltungsbehörde zu dulden, sofern sie nicht schon
nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtun-
gen zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20
WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.

§ 6
Kennzeichnung des Schutzgebiets

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken
innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, dass die Gren-
zen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Auf-
stellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht
werden.

§ 7
Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen
von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln
und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte der zuständi-
gen Kreisverwaltungsbehörde oder des Trägers der Was-
serversorgung zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten dieser Verordnung zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations-
und Wasserproben und die hierzu notwendigen Verrichtun-
gen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch

Beauftragte der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
oder des Trägers der Wasserversorgung zu dulden.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Be-
dienstete des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung,
die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm
Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungs-
pflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung
von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigen-
überwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils geltenden
Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu
ermöglichen.

§ 8
Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verord-
nung ergehende Anordnung eine Enteignung darstellt, ist
über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3, 20
WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verord-
nung ergehende Anordnung erhöhte Anforderungen fest-
setzt, die die ordnungsgemäße land- oder forst-
wirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die dadurch
verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener
Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6
BayWG zu leisten.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu
fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig,
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vor-

nimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Bedingun-
gen oder Auflagen zu befolgen,

3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§ 5 und 7 nicht dul-
det.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt für den Landkreis Würzburg in Kraft.

(2) Gleichzeitig werden folgende Verordnungen aufgehoben:
1. Die Verordnung des Landratsamtes Würzburg für das

Schutzgebiet „Sauerbrunnen“ der Gemeinde Hausen bei
Würzburg vom 10.08.89, bekannt gemacht im Amtsblatt
des Landkreises Würzburg Nr. 25 vom 31.08.1989.

2. Die Verordnung des (ehemaligen) Landkreises Karlstadt
für das Schutzgebiet „Schülerloch-Quelle“ der (ehemali-
gen) Gemeinde Rieden vom 11.11.1968, bekannt gemacht
im Amtsblatt des Landkreises Karlstadt 1968, S. 205,
i.d.F. der Änderungsverordnung des Landratsamtes
Würzburg vom 28.05.1976, bekannt gemacht im Amts-
blatt des Landkreises Würzburg 1976, S. 52.

LANDRATSAMT WÜRZBURG
Würzburg, 05.11.2004

Eberhard Nuß
Stellvertr. Landrat

ANLAGEN: Anlage 1: Lageplan M = 1 : 25 000
Anlage 2: Maßgaben zu § 3 Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 u. 6
Anlage 3: Grundwasserschonender Weinbau
Anlage 4: Grundstücksauflistung
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Anlage 2

Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über
Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefähr-
dungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende
Stoffe - VwVwS)“ zu beachten.

2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu
Nr. 2.2)
Im Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
nicht zulässig.

In der weiteren Schutzzone sind nur zulässig:

1. oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C,
die in einem Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie
nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckan-
zeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das
maximal in den Anlagen vorhandene Volumen wasser-
gefährdender Stoffe aufnehmen können,

2. unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B,
die doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckan-
zeigegerät ausgerüstet sind.

Die Prüfpflicht richtet sich nach der VAwS.

Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit
Kompostieranlagen oder Wertstoffhöfen fallen. An die Be-
reitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regel-
mäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine beson-
deren Anforderungen gestellt.

3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von
Anlagen (zu Nr. 2.3)

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt:
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc.

nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6,
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes,
- das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für

Fahrzeuge und Maschinen,
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch,
- Kompostierung im eigenen Garten.

Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizöl-
verbraucheranlagen über die betrieblichen Anforderungen
hinaus keine Anforderungen gestellt.

4. Anlagen zur Versickerung von häuslichem und kommunalem
Abwasser (zu Nr. 3.5)

Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengeren als
den Mindestanforderungen gemäß Abwasserverordnung
(AbwV) in der jeweils geltenden Fassung zu reinigen. Die
Anforderungen richten sich dabei nach den einschlägigen
Merkblättern des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft.

5. Stallungen (zu Nr. 5.3)

Ziffer 5 a:

1. mit Flüssigmistverfahren:
Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist
das erforderliche Speichervolumen für Gülle auf mindestens
zwei Behälter aufzuteilen.40 Dungeinheiten (= 3.200 kg Stick-

stoff pro Jahr) fallen bei folgenden Höchststückzahlen für
einzelne Tierarten an:
- Milchkühe 40 Stück (1Stück = 1,0 DE)
- Mastbullen 65 Stück (1 Stück = 0,62 DE)
- Mastkälber, Jungmastrinder 150 Stück (1 Stück = 0,27 DE)
- Mastschweine 300 Stück (1 Stück = 0,13 DE)
- Legehennen, Mastputen 3.500 Stück (100 Stück = 1,14 DE)
- sonst. Mastgeflügel 10.000 Stück (100 Stück = 0,4 DE)

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120
Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehre-
ren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden
Dungeinheiten aufzusummieren.

2. mit Festmistverfahren:

Bei Tierbeständen über 80 Dungeinheiten ist das erforderli-
che Speichervolumen für Jauche auf mindestens zwei Behäl-
ter aufzuteilen. Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je
Stallung bzw. 160 Dungeinheiten je Hofstelle nicht über-
schreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die
entsprechenden Dungeinheiten aufzusummieren.

3. mit gemischten Entmistungsverfahren:

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig ent-
sprechend 1.1 und 1.2 zu ermitteln.

4. Ausnahmegenehmigung

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 ist bei
bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Betrieben mög-
lich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist (Existenz-
sicherung) und das erhöhte Gefährdungspotential durch
technische Anforderungen ausgeglichen werden kann,
wenn dadurch der Trinkwasserschutz gewährleistet ist.

Ziffer 5 b:

Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheits-
prüfung eine Leckageerkennung für die Fugenbereiche ent-
sprechend Anhang 5 Nr. 4.2  der VAwS vorzusehen.

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und
Harn anfallen, sind gemäß VAwS flüssigkeitsundurchlässig
(Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen
und jährlich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kon-
trollieren.

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich ab-
trennbare Abschnitte zu gliedern, die einzeln auf Dichtheit
prüfbar und jederzeit reparierbar sind.

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen
sind baulich so zu gliedern, dass eine Reparatur jederzeit mög-
lich ist. Dies kann durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine
ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet
werden. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf den
Anhang 5 der VAwS hingewiesen.

Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045,
sind zu beachten.

Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisverwaltungs-
behörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage
vorher anzuzeigen.

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem
in Zone III vorhandenen Anwesen entstehen, gelten ebenfalls
als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“.
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6. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung
(zu Nr. 6.7)

Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn
das wie bei herkömmlicher Rinderweide unvermeidbare Maß
(linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von
Treibwegen, Viehtränken etc.) überschritten wird.

7. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche,
forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen
(zu Nr. 6.12):
- Weinbau
- Hopfenanbau
- Tabakanbau
- Gemüseanbau
- Zierpflanzenanbau
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger
Nutzungen, nicht auf die Verlegung im Rahmen des ertrags-
bedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleich-
bleibender Größe der Anbaufläche.

8. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende
Maßnahmen (zu Nr. 6.13)

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle auf-
stockenden Bäume in einem oder in wenigen kurz aufeinan-
der folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass
bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vor-
handen ist und daher durch die Hiebsmaßnahme auf der Flä-
che Freilandbedingungen (Klima) entstehen.

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine
Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen blei-
ben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächen-
bedingungen entstehen.

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehre-
re benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchführen, die in der
Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Wald-
besitzer auf räumlich getrennten Teilflächen zulässig, wenn
sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in
der Summe überschreiten.

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schnee-
bruch oder durch Schädlingsbefall zu verstehen, deren Be-
seitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume
und daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.

Anlage 3

Grundwasserschonender Weinbau

Bewirtschaftungsrichtlinien eines grundwasserschonenden
Weinbaus in Wasserschutzgebieten zur Erhaltung und lang-
fristigen Sanierung nitratbelasteter Trinkwassergewin-
nungsanlagen im bayerischen Weinbau.

1. Bodenpflege und Erosionsschutz

Eine offene Bodenbewirtschaftung ist im Schutzgebiet von
September bis März einer Vegetationsperiode nicht zulässig!

In Direktzuganlagen ist eine überwinternde Begrünung in je-
der Gasse zwingend vorgeschrieben, sofern dies die Umwelt-
bedingungen (z. B. Schneckenfraß, Trockenheit) zulassen.

Je nach den vorherrschenden klimatischen und geologischen
Bedingungen sind bei der Auswahl der geeigneten
Begrünungseinsaaten die Empfehlungen der Amtlichen Fach-
beratung der Bayer. Landesanstalt für Weinbau und Garten-
bau, Veitshöchheim bzw. des Weinbaurings Franken e.V. zu be-
rücksichtigen.

Der Aussaatzeitpunkt der Begrünung ist so zu wählen, dass
eine gute Vorwinterentwicklung des Pflanzenaufwuchses ge-
währleistet ist (in der Regel Anfang August).

In den Seilzug- und Terrassenanlagen des bayerischen Wein-
baus ist eine der nachstehenden Bodenpflegemaßnahmen
sinnvoll:
a) Herbst-Winter-Begrünung in jeder 2. Rebgasse von August

bis April, Minimalbodenbearbeitung von Mai bis Juli (maxi-
mal zwei Bearbeitungsgänge).

b) Einsatz von Stroh oder Rindenmulch in Kombination mit
offener Bodenpflege, Herbst-Winter-Begrünung oder
Dauerabdeckung.

c) Natürliche oder eingesäte Dauerbegrünung in jeder 2. Gas-
se.

Als Erosionsschutz in Jungfeldern (1. - 3. Standjahr) sollte in
den ersten 3 Jahren eine Stroh- bzw. Rindenkompostabde-
ckung oder eine eingesäte Begrünung als Bodenbedeckung
erfolgen.

2. Humusversorgung und Rebenernährung

Je nach Bodenart und geologischem Ausgangsgestein sind
Humusgehalte von 1,5 % bei leichten Böden und 2,5 % bei
schweren Böden anzustreben.

Die mineralische bzw. organische Düngung hat nach der Ver-
ordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis
beim Düngen (Düngeverordnung) zu erfolgen.

Die Stickstoffdüngung darf nur ab dem Zwei- bis Dreiblatt-
stadium bis zum Blühbeginn ausgebracht werden. Ausgenom-
men davon sind Rebanlagen mit einer Dauerbegrünung. In die-
sen Fällen kann die Stickstoffdüngung bereits im April erfolgen.

Kompostierte Siedlungsabfälle aus zentralen Bioabfallanlagen
und andere organische Düngemittel, die eine Belastung mit
umweltrelevanten Rückständen aufweisen, sind verboten.

Organische und mineralische Düngemittel sind nach ihrer
Ausbringung unmittelbar einzuarbeiten! Von dieser Regelung
ausgenommen sind begrünte Rebzeilen.

3. Bodenbearbeitung

Um stärkere Mineralisationsschübe an Stickstoff zu vermeiden,
ist eine sparsame Bodenbearbeitung durchzuführen. Die Bo-
denbearbeitung in der laufenden Vegetationsperiode endet
nach der letzten Pflanzenschutzmaßnahme. Mit dieser Boden-
bearbeitung wird in Direktzuganlagen gleichzeitig eine Herbst-
Winter-Begrünung eingesät.

Ausgenommen von dieser Regelung sind das Anhäufeln der
Rebstöcke zum Frostschutz und die nicht wendende Beseiti-
gung von Strukturschäden.

4. Umbruch/Rigolen

In Direktzuganlagen darf keine wendende Rigolmaßnahme
durchgeführt werden. Es sind nur Verfahren der Tiefen-
lockerung oder die sogenannte Abbruchlockerung zulässig.
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In Steil- und Terrassenanlagen kann derzeit nicht auf herkömm-
liche Rigolverfahren verzichtet werden.

Grundsätzlich ist nach einer durchgeführten Rigolmaßnahme
die Einsaat einer Gründüngung vorzunehmen.

5. Rebschulen

Vor dem Einschulen ist eine Bodenuntersuchung auf Stickstoff
vorgeschrieben. Die Stickstoffdüngung ist nur nach Dünge-
empfehlung vorzunehmen!

Eine Stickstoffdüngung unter Folie ist verboten!

Die Beregnung der Rebschulen ist nur bis zur Wassersättigung
des Bodens zulässig. Diese ist erreicht, sobald die Boden-
feuchte 70 % der nutzbaren Feldkapazität überschreitet. Eine
Untersuchung auf Restnitrat nach dem Ausschulen ist sinn-
voll!

6. Pflanzenschutz

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nur erlaubt, wenn die
Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der Kulturpflanzen
(Pflanzenschutzgesetz) und der Verordnung über An-
wendungsverbote und Anwendungsbeschränkungen für
Pflanzenbehandlungsmittel (Pflanzenschutz - Anwendungs-

Anlage 4

Auflistung der im Wasserschutzgebiet „Riedener Senke“ liegenden Grundstücke

Schutzzone Gemarkung:Lagebezeichnung Flur-Nummer

Brunnen – und Rieden: Riedgrund 1074 (Teilfläche),1072 (Teilfläche)
Fassungsbereich „W I“

Engere Schutzzone „W II“ Rieden: Riedgrund 1072 (Teilfläche), 1074 (Teilfläche), 1082 (Teil-
fläche)

Engere Schutzzone „W II“ Rieden: Seebach/Riedener Mühlbach 1070 (Teilfläche)

Engere Schutzzone „W II“ Rieden: Seebogen 1067 (Teilfläche)

Engere Schutzzone „W II“ Opferbaum: Brühlein 1421, 1481 (Teilfläche), 1486 (Teilfläche), 1494
(Teilfläche)

Engere Schutzzone „W II“ Opferbaum: Mühlweg 1375 (Teilfläche)

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Brunnengasse 1184

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Eichelberg 1105, 1105/1, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1115,
1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125,
1126,1127, 1128, 1129

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Engelried 1099, 1102, 1102/1, 1103, 1104, 1130, 1132, 1134,
1136, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147, 1148, 1152, 1154

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Esslebener Ried 1063

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Fährbrücker Straße 1225, 1245

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Fährbrücker Weg 1002

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Nägeleinsee 990

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Riedgrund 1072 (Teilfläche), 1074 (Teilfläche), 1082 (Teil-
fläche), 1086, 1090, 1092, 1093, 1094, 1096, 1097

verordnung) in der jeweils geltenden Fassung beachtet wer-
den.

Grundsätzlich dürfen nur Pflanzenschutzmittel eingesetzt wer-
den, die durch die Bayer. Landesanstalt für Weinbau und Gar-
tenbau und die amtliche Weinbaufachberatung empfohlen wer-
den!

Im Unterstockbereich und in Problembereichen auf Teilflächen
sind Herbizide ohne W-Auflage und gemäß den Anwendungs-
bestimmungen der BBA zulässig.

7. Aufzeichnungspflicht

Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln unterliegt
der Aufzeichnungspflicht und der Nachweisbarkeit durch ge-
eignete Belege (Schlagkartei).

8. Entschädigung

Die oben angeführten Richtlinien zur Bewirtschaftung von
Rebflächen in Trinkwasserschutzgebieten können nach den
jeweils vorliegenden Einzelbedingungen zu wirtschaftlichen
Einbußen und einem Mehraufwand an Arbeitszeit und Kosten
führen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften auszuglei-
chen sind (vgl. § 8 Abs. 2 der Verordnung).
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Schutzzone Gemarkung:Lagebezeichnung Flur-Nummer

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Rote Marter 1155, 1156, 1157, 1158, 1161, 1162, 1163, 1164,
1165, 1166, 1170, 1173, 1226, 1228, 1230, 1232,1234,
1258, 1260, 1261, 1262, 1264, 1265, 1266, 1267,
1268, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1278,
1294, 1295, 1296

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Seebach/ Riedener Mühlbach 1070 (Teilfläche)

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Seebogen 913, 1032, 1037, 1039, 1040, 1042, 1043, 1052, 1066,
1067 (Teilfläche), 1070/1, 1071

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Stockbrunnen 1285, 1286, 1288, 1289, 1290, 1292, 1293, 1298,
1299, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1306/1

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Wachteltal 1098,1247, 1248, 1250, 1256

Weitere Schutzzone „W III“ Rieden: Weiße Marter 1006, 1007, 1009, 1012, 1013, 1014, 1016, 1022,
1024, 1026, 1028

Weitere Schutzzone „W III“ Opferbaum: Brühlein 1409, 1411, 1413, 1415, 1416, 1417, 1419, 1419/1,
1423, 1426, 1481 (Teilfläche), 1486 (Teilfläche),
1490, 1494 (Teilfläche)

Weitere Schutzzone „W III“ Opferbaum: Eichelberg 1264, 1267, 1269, 1278, 1279, 1279/1, 1279/2, 1284,
1941, 1942, 1943, 1948, 1952, 1953, 1956, 1957,
1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1976, 1977,
 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986,
1988, 1990, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 2001,
2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2011/2, 2012,
2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022, 2024,
2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,
2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2045, 2046,
2047, 2048, 2049, 2051, 2052, 2053, 2055, 2056,
2058, 2060, 2061, 2062, 2065, 2066, 2067, 2068,
2069, 2070, 2071, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077,
2079, 2081, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2091,
2092, 2094, 2095, 2096, 2098, 2099, 2100

Weitere Schutzzone „W III“ Opferbaum: Hausener Weg 1349

Weitere Schutzzone „W III“ Opferbaum: Mühlweg 1375 (Teilfläche)

Weitere Schutzzone „W III“ Opferbaum: Reuterweg 1431, 1434, 1438, 1439, 1442, 1445, 1446, 1450,
1452, 1453, 1455, 1459, 1470, 1472, 1474, 1476,
 1478, 1480

Weitere Schutzzone „W III“ Opferbaum: Weinbergshöhe 1224, 1250, 1258, 1260, 1282, 1286, 1288, 1290

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Blauer Hügel 492, 1386, 1387, 1388, 1390

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Eichelberg 488, 489

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Fährbrück 1 491

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Fährbrück 2 1378/1

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Fährbrück 3 1385

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Fährbrücker Weg 475

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Friedhofstraße 414

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Galgenweg 487

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Nähe Kreisstraße WÜ 55 507

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Ochsenleite 447, 448, 450, 452, 454, 456, 459, 460, 461, 462, 493,
495, 496, 497, 498, 502, 506
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Schutzzone Gemarkung:Lagebezeichnung Flur-Nummer

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Opferbaumer Weg 469

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Richtstätte 478, 482, 483, 484, 486

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Ruhstatt 434, 437, 439, 441

Weitere Schutzzone „W III“ Hausen: Wachteltal 397, 404, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 432,
433, 436, 470, 471, 472, 473

Az.: FB 11 H 022-012/016
Verordnung zur Änderung des Gebietes der Gemeinde
Gaukönigshofen und des Marktes Giebelstadt, Landkreis
Würzburg

Auf Grund der Art. 11 Abs. 2 und Art. 12 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) erlässt das
Landratsamt Würzburg folgende

Verordnung:

§ 1

(1) In die Gemeinde Gaukönigshofen werden aus dem Gebiet
des Marktes Giebelstadt eingegliedert:

Die Flurstücke der Fläche in qm
Gemarkung Giebelstadt

452/10 823

452/11 255

(2) Die Umgliederungsflurstücke sind katastertechnisch im
Fortführungsnachweis Nr. 526 der Gemarkung Giebelstadt
des Vermessungsamtes Würzburg ausgewiesen. Der
Veränderungsnachweis liegt beim Vermessungsamt Würz-
burg auf und kann dort von jedermann eingesehen werden.

§ 2

Im Umgliederungsgebiet tritt das Recht der abgebenden Ge-
bietskörperschaften außer Kraft und das Recht der aufnehmen-
den Gebietskörperschaft in Kraft.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

Würzburg, 25. Oktober 2004

LANDRATSAMT  WÜRZBURG

Nuß
stellv. Landrat

Feststellung:

Nach Mitteilung des Vermessungsamtes Würzburg tritt mit der
kommunalen Gebietsänderung auch die Änderung der Grenzen
der Gemarkungen Acholshausen und Giebelstadt, die ebenfalls
im Veränderungsnachweis Nr. 526 der Gemarkung Giebelstadt
ausgewiesen ist, in Kraft.

Würzburg, 25. Oktober 2004

LANDRATSAMT  WÜRZBURG

Nuß
stellv. Landrat

Az.: FB 11 S-941/2004-301
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes
Aub – Grundschule – für das Haushaltsjahr 2004

I.
Volksschule Verbandsschule (Grundschule) Aub

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2004

Aufgrund Art. 9 Abs. 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz,      Art.
40 Abs. 1 KommZG  i.V.m. Art. 63 ff. GO für den Freistaat Bayern
erlässt der Schulverband folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2004

wird im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf e  111.760,--

und imVermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben auf e  15.000,--

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden
nicht festgesetzt.

§ 4

1. Der sonstige durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Um-
lagesoll) zur Finanzierung der Ausgaben des Schul-
verbandes für das Haushaltsjahr 2004 wird auf  e  76.260,--
festgesetzt.

2. Der nicht gedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitgliedsgemeinden Aub und Gelchsheim
nach dem Stand der Verbandsschülerzahl vom 01.10.2003
(109) umgelegt.

3. Der Umlagebedarf je Grundschüler wird für das Haushalts-
jahr 2004 auf   e  699,63 festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird für 2004 auf
e  18.600,--  festgesetzt.
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§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt ab 01.01.2004 in Kraft.

Aub, den 30.07.04

Robert Melber
Vorsitzender des Schulverbandes Aub

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen
Teile.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2004 liegt in der Geschäftsstelle
des Schulverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft Aub,
Marktplatz 1, 97239 Aub, eine Woche lang öffentlich auf. Die
Auflagefrist beginnt eine Woche nach dieser Bekanntmachung
(Datum des Amtsblattes).

Die verbandsangehörigen Gemeinden werden gebeten, in der
für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form
auf die Veröffentlichung hinzuweisen.

Az.: BdL-2004
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschule Kitzin-
gen – Ochsenfurt für das Haushaltsjahr 2004

Die am 22.07.2004 von der Verbandsversammlung erlassene
Haushaltssatzung des Zweckverbandes Berufsschule Kitzin-
gen – Ochsenfurt für das Haushaltsjahr 2004 wurde nach
rechtsaufsichtlicher Würdigung im Amtsblatt der Regierung
von Unterfranken Nr. 13 vom 23.09.2004 bekannt gemacht.

Az.: FB 14-072-04
Manöver und andere Übungen;
Einzelne Übungen der Bundeswehr

Das Transportbataillon 10, Ellwangen, führt nachstehende
Übungen durch:

vom 08. 11. 2004 bis 11. 11. 2004

Art der Übung: Feldeinsatzübung

Grenzen des Übungsraumes: Gemarkungen Gaukönigshofen,
Hopferstadt und Rittershausen

Das Fernmeldebataillon 4, Regensburg, führt nachstehende
Übungen durch:

vom 08. 11. 2004 bis 18. 11. 2004

unter der Bezeichnung: „Schnelle Fanfare“

Art der Übung: Truppenübung

Grenzen des Übungsraumes: Gemarkung Neubrunn

Das Logistikbataillon 12, Veitshöchheim, führt nachstehende
Übungen durch:

vom 10. 11. 2004 bis 11. 11. 2004

unter der Bezeichnung: „Schlauer Elefant II“

Art der Übung: Durchschlageübung

Grenzen des Übungsraumes: Gramschatzer Wald und Gemar-
kungen Güntersleben und
Veitshöchheim

Die Infanterieschule Hammelburg führt nachstehende Übun-
gen durch:

vom 10. 11. 2004 bis 17. 11. 2004 und
vom 23. 11. 2004 bis 01. 12. 2004

unter der Bezeichnung: „Lange Wacht“

Art der Übung: Gefechtsübung

Grenzen des Übungsraumes: Gesamter Landkreis Würzburg

Die Infanterieschule Hammelburg führt nachstehende Übun-
gen durch:

Vom 24.11.2004  bis 25.11.2004,

unter der Bezeichnung: „Gramschatz“

Art der Übung: Orientierungsübung

Grenzen des Übungsraumes: Gemarkung Güntersleben und

Gramschatzer Wald

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen
der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere wird auf die
Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Sprengmit-
teln (Fundmunition und dergl.) ausgehen. Jeder Fund ist sofort
der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Zur Abwicklung von Manöverschäden erteilen die Gemeinden,
das Amt für Verteidigungslasten, Finanzamt Würzburg,
Ludwigstr. 25 in 97064 Würzburg, sowie die Wehrbereichs-
verwaltung VI, Dezernat IV A 2, 80637 München, Dachauer  Str.
128, nähere Auskünfte.
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L A N D R A T S A M T     Nuß, stellv. Landrat
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